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Zusammensetzung
Zementestriche (Kurzzeichen 
CT) werden aus Zement, Ge-
steinskörnungen und Wasser 
hergestellt. Um die Frisch- und 
Festmörteleigenschaften zu 
beeinflussen, werden häu-
fig Zusätze eingesetzt. Für die 
unterschiedlichen Zusammen-
setzungen gibt es keine Vor-
gaben in Normen oder ande-
ren Regelwerken. Wenn in der 
Ausschreibung nichts anderes 
steht, wird es sich in der Regel 
um einen „normalen“ Zementest-
rich handeln, auf dem die Ober-
beläge zu verlegen sind. Aber 
Vorsicht! In der Praxis stellt sich 
nicht selten heraus, dass kein 
„normaler“ Zementestrich ein-
gebaut wurde, sondern ein Son-
derestrich auf Zementbasis, wie 
beispielsweise ein Schnellbau-
estrich oder Zementfliessestrich. 
Deshalb sollte der Parkett- und 
Bodenleger beim Architekt oder 
am besten gleich beim Estrich-
leger nachfragen, welcher Est-
rich tatsächlich eingebaut wur-
de. Denn bei Sonderestrichen 
ist häufig bei der Belagsverle-
gung anders vorzugehen als bei 
„normalen“ Zementestrichen. 

Die Bauleitung bzw. der Est-
richhersteller muss sagen, was 
bei diesen Sonderestrichen be-
sonders zu beachten ist, bei-
spielsweise bei der Belegereife.  
Auf einer grossen Wohnungs-
baustelle war ein normaler Ze-
mentestrich ausgeschrieben. 
Tatsachlich wurde aber ein Calci-
umsulfatfliessestrich eingebaut. 
Bauleitung und Estrichleger hiel-
ten es nicht für nötig, den Boden-
leger darauf hinzuweisen. Als 
der Bodenleger die Bauleitung 
und den Estrichleger darauf an-
sprach kam die lapidare Antwort, 
naja die Mischanlage hatte uns 
ein Sonderangebot für Calci-
umsulfatfliessestrich gemacht. 

Belegereife/Austrocknung
Jedem Parkett- und Bodenle-
ger ist bekannt, dass er nur auf 
einem belegereifen Untergrund 
Oberbeläge schadensfrei verle-
gen kann. Die Belegereife eines 
mineralischen Untergrundes ist 
dann erreicht, wenn diese Unter-
gründe Feuchtegehalte erreicht 
haben, die nach den allgemei-
nen Erfahrungen keine Feuch-
teschäden an Oberbeläge ver-
ursachen. Die Belegereife darf 

man allerdings nicht nur auf die 
Restfeuchtigkeit eingrenzen. 
Entscheidend sind auch eine 
ausreichende Festigkeit und ein 
ausreichender Schwindungsabbau.
Es gibt keine verbindlichen An-
gaben darüber, nach welcher 
Zeit ein neu eingebauter Ze-
mentestrich belegereif ist. Archi-
tekten und Bauleiter planen häu-
fig mit den berühmten 28 Tagen 
und liegen damit in den meisten 
Fällen daneben. Die 28 Tage 
sind eine Festlegung über den 
Zeitpunkt zur Prüfung der Nenn-
festigkeit des Estrichs. Mit der 
Belegereife hat diese „Faustfor-
mel“ nichts zu tun. Wenn diese 
28 Tage bei der Estrichtrock-
nung überschritten sind, begin-
nen die unangenehmen Dis-
kussionen auf der Baustelle und 
es wird der Schuldige gesucht. 
Jeder Baufachmann sollte ei-
gentlich wissen, dass die Aus-
trocknung von mineralischen Un-
tergründen ganz wesentlich von 
den Umgebungsbedingungen 
abhängt. Häufig werden auch die 
Parkett- und Bodenlegern in die 
unangenehmen Diskussionen 
über die fehlende Belegereife 
des Zementestrichs einbezogen, 

Der nachfolgende Artikel wurde nicht von Flooright AG verfasst. Er wurde entweder vom Autor im Auftrag von Flooright AG verfasst 
oder die Publikation auf der Plattform von Flooright AG erfolgte mit der ausdrücklichen Genehmigung des Autors. Der Artikel ist 
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Wissen ist Macht, aber häufig auch zwingend erforderlich, um nicht in die Bredouille zu geraten. Denn 
Unwissenheit wird auch bei Streitigkeiten auf Baustellen schamlos ausgenutzt. Dazu gibt es genü-
gend Beispiele, auch in Sachverständigengutachten.
Was sollte man als Parkett- und Bodenleger mindestens über neu eingebaute Zementestriche wissen, 
um irgendwelchen Behauptungen und Beschuldigungen entgegentreten zu können. Die nachfolgen-
den Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen nicht die Prüf- und Hinweis-
pflichten des Parkett- und Bodenlegers.
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die manchmal zu üblen Unter-
stellungen führen. Deshalb sollen 
an dieser Stelle die drei wesent-
lichen Faktoren für die Austrock-
nungsgeschwindigkeit von Ze-
mentestrichen genannte werden:
• Materialspezifischen Eigen-

schaften, wie beispielsweise 
Art des Bindemittels, Binde-
mittelanteil, Art und Sieb-
linie des Zuschlagstoffes, 
Wasser-Feststoff-Verhält-
nis, der Porengehalt sowie 
Grösse und Form der Poren.

• Schichtdicke. Dass ein 70mm 
dicker mineralischer Unter-
grund länger zum Trocknen 
braucht als ein 40mm dicker 
Untergrund, ist leicht nach-
vollziehbar. Das Austrock-
nen eines Zementestrichs 
beispielsweise nimmt mit 
dem Quadrat der Dicke ab, 
ein 6cm dicker Estrich muss 
doppelt so lange trocknen 
wie ein 4cm dicker Estrich. 

• Klimatischen Verhältnisse; 
hier sind vor allem massge-
bend die Raumtemperatur, 
die Luftfeuchtigkeit und die 
Luftaustauschgeschwin -
digkeit. Bei hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit werden die 
Austrocknungszeiten ganz 
entscheidend verlängert. 

Bei unbeheizten Fussboden-
konstruktionen darf der Feuch-
tegehalt des Zementestrichs 
gemäss dem BEB-Merkblatt 
„Beurteilen und Vorbereiten von 
Untergründen im Alt- und Neu-
bau, Verlegen von elastischen 
und textilen Bodenbelägen, La-
minat, mehrschichtig modularen 
Fussbodenbelägen, Holzfussbö-
den und Holzpflaster, beheizte 
und unbeheizte Fussbodenkons-
truktionen“ Stand März 2014, so-
wie dem TKB-Merkblatt 16 „An-
erkannte Regeln der Technik bei 
der CM-Messung“ Stand März 

2016, und dem Kommentar zur 
DIN 18365 „Bodenbelagsarbei-
ten“ Stand Januar 2017  2,0 CM-
Prozent nicht übersteigen, um 
eine schadensfreie Verlegung der 
Oberbeläge zu gewährleisten. 
Besonders durch Zugluft trock-
nen Zementestriche unterschied-
lich aus, was zu Verwölbungen 
des Estrichs führt. Trocknet die 
Oberseite sehr schnell aus, führt 
das zu einer oberseitigen Verkür-
zung verbunden mit einer konka-
ven Verwölbung (Schüsselung) 
mit hochgestellten Ecken und 
Rändern der Estrichplatte. Diese 
Schüsselungen können teilweise 
so intensiv sein, dass eine fach-
gerechte Verlegung des Parketts 
und der Bodenbeläge nicht mög-
lich ist. Dann beginnt natürlich 
die Diskussion darüber, wie man 
schnellstens diese Schüsselun-
gen beseitigt. Hier gibt es in der 
Regel Vorschläge, die oft nicht 
praxistauglich sind. Man kann 
jedem Verarbeiter nur empfeh-
len, diese extremen Schüsselun-
gen von einer Fachfirma im Auf-
trag der Bauleitung beseitigen 
zu lassen, den der Parkett- und 
Bodenleger kann einen verle-
gereifen Untergrund verlangen.
Nicht so extreme Verwölbun-
gen führen später zu Randab-
senkungen des Fussbodens 
verbunden mit einer mehr oder 
weniger grossen Spaltenbil-
dung zwischen der Sockelleis-
te und Oberkante Bodenbelag. 
Im Kommentar zur DIN 18365 
„Bodenbelagsarbeiten“ Stand 
Januar 2017 heisst es dazu:
Randverformungen sind bei 
schwimmenden Konstruktionen 
nicht zu vermeiden. Dies gilt ins-
besondere für Konstruktionen 
mit schwimmenden Zementest-
richen, da sich diese bei Trock-
nung verformen (besonders 
kritisch sind beschleunigte Est-
richsysteme). Hieraus ergibt 

sich, dass bei Türdurchgängen/
Zargen, Wandanschlüssen mit 
Sockeln und Sockelleisten, Hohl-
kehlen etc. die unvermeidbare 
Randverformung trotz sorgfäl-
tiger Ausführung zu Schüssel-
ungen und danach zu sicht-
baren Absenkungen führt. Es 
ist bei üblichen Estrichdicken 
unter normalen Bedingungen mit 
Randverformungen zu rechnen: 
Randverformung nach 
oben nach Trocknung
• Absenkung durch 

V e r k e h r s l a s t
• Z u s a m m e n d r ü c k b a r -

keit der Dämmstof-
fe unter Verkehrslast 

Mit zunehmender Trocknung 
geht die Verformung bis auf 
eine bleibende Restverformung 
zurück. Restverformungen bis 
5mm sind nicht zu beanstanden.
Dieses ist zum Zeitpunkt der Mon-
tage für den Bodenleger nicht er-
kennbar und daher unvermeid-
bar. Deshalb sind nachträgliche 
Spaltbildung oder Verformungen 
zwischen Wandanschluss, So-
ckelleiste und Bodenbelag oder 
Fugenmasse, insbesondere 
bei Hohlkehl- oder Stellsockel-
ausführung nicht zu vermeiden 
und stellen keinen Mangel dar.

Untergrundvorbereitung
Die Oberfläche von Zement-
estrichen sollte nur grat- und 
ansatzfrei abgerieben sein 
und nicht geglättet. Geriebene 
Zementestrichoberflächen er-
zielen höchste Oberflächenfes-
tigkeiten. Zementestriche soll-
ten nur dann geglättet werden, 
wenn der Estrich direkt genutzt 
wird oder anschliessend grun-
diert und versiegelt werden soll.
Wenn Oberbeläge verlegt wer-
den, ist immer ein Anschlei-
fen erforderlich, einmal zur 
mechanischen Reinigung und 
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zum anderen zur Entfernung 
labiler Feinstteilschichten.  

Die Berufsverbände empfeh-
len in den einschlägigen Regel-
werken diese Vorgehensweise. 
In den Ausschreibungen steht 
häufig „Sauberschliff des Est-
richs“, was auch immer damit 
gemeint ist. Übrigens sind labile 
Feinstteilschichten besonders 
in den Bereichen vorhanden, 
in denen ein intensiver Bau-
stellenverkehr stattfindet. Übri-
gens wird im TKB-Merkblatt 9 
„Technische Beschreibung und 
Verarbeitung von Bodenspach-
telmassen“ Stand April 2008 
gefordert, dass Untergründe 
grundsätzlich zu grundieren sind.  

Das ist bei neuen Zementest-
richen vor allem zur Bindung 
restlicher Staubmengen not-
wendig. Auch darüber wird 
aus Kostengründen häu-
fig diskutiert und gestritten.

Verlegearten
Jeder Verarbeiter sollte die drei 
wichtigsten Verlegearten kennen: 
 
Estrich auf Dämmschicht 
Dieser Estrich besteht im we-
sentlichen aus einem Dämmstoff 
mit Abdeckung, auf dem eine 

Lastverteilschicht (Zementest-
rich) verlegt ist. Bei einem Estrich 
auf Dämmschicht werden unter 
Last Biegespannungen wirksam, 
deshalb müssen Dicke und Bie-
gezugfestigkeit auf die vorge-
sehene Belastung abgestimmt 
werden. Für die Tragfähigkeit 
ist deshalb die erreichte Biege-
zugfestigkeit entscheidend, die 
im Rahmen einer Bestätigungs-
prüfung geprüft werden kann. 
Da allein die Biegezugfestigkeit 
entscheidend ist, wird bei diesen 
Estrichen die Druckfestigkeit we-
der vereinbart noch geprüft. Estri-
che auf Dämmschichten werden 
durch das Kurzzeichen „S“ für 
„schwimmend“ gekennzeichnet.
Wenn beispielsweise in der Aus-
schreibung steht: CT – F 4 – S 
40 handelt es sich um einen 
Zementestrich der Biegezug-
festigkeitsklasse F 4 auf Dämm-
schicht mit der Nenndicke 40mm.
Dieser Estrich ist von allen auf-
gehenden und hindurchführen-
den Bauteilen durch Randfugen 
mittels eines Randsteifens ge-
trennt. Bei Verbindungen der 
Estrichplatte mit anderen Bau-
teilen führt das zu Schallbrücken 
und zur Behinderung des Verkür-
zungsbestrebens schwindender 
Estriche und des Längenände-
rungsbestrebens besonders von 
Heizestrichen. In aller Regel ent-
stehen dann Spannungen, die 
sich als Risse abbauen oder so-
gar leichte Schüsselungen. In der 
Regel sind Randdämmstreifen 
5 bis 10mm dick. Bei beheizten 
Fussbodenkonstruktionen sollte 
die Dicke des Randdämmstrei-
fens 10mm nicht unterschreiten. 
Die Dicke des Randdämmstrei-
fens ist so zu bemessen, dass 
nach dem Erhärten des Estrichs 
eine Zusammendrückbarkeit von 
mindestens 5mm in horizonta-
ler Richtung gegenüber sämt-
lichen angrenzenden und die 

Fussbodenkonstruktion durch-
dringenden Bauteilen ermöglicht 
wird. Der Randstreifen muss 
generell bis mindestens Ober-
kannte Belag reichen. Der Über-
stand des Randstreifens darf 
erst nach dem Spachteln bzw. 
erst nach der Parkettverlegung 
abgeschnitten werden. Dieser 
Überstand sichert die Ausbildung 
von fachgerechten Randfugen.
Nach den Regeln der Bautech-
nik darf schwimmender Estrich 
und somit auch Heizestrich erst 
nach der Ausführung der Putz-
arbeiten eingebaut werden. 
Dies wird bereits in der Ausga-
be Mai 1992 der DIN 18560 Teil 
2 „Estriche und Heizestriche auf 
Dämmschichten (schwimmende 
Estriche)“ zwingend gefordert: 
Aufgehende Bauteile, für die ein 
Wandputz vorgesehen ist, müs-
sen zum Verlegen des schwim-
menden Estriches verputzt sein. 
Wurde der Estrich vor den Putz-
arbeiten ausgeführt, muss der 
Bauherr u.a. folgende Mängel 
und Schäden in Kauf nehmen:
• Die Kehle zwischen Estrich 

und Putz hat keinen saube-
ren und geradlinigen Ab-
schluss. Dämmschichten, 
Randdämmstreifen und So-
ckelleisten lassen sich nicht 
mehr fachgerecht einbauen 
und können sich ablösen.

• Da die Spachtelmasse 
zwangsläufig zwischen Putz 
und Estrich, bzw. aufge-
henden Bauteilen und Est-
rich gelangt, kommt es zu 
Schall- und Wärmebrücken.

• Durch diese Ausführung 
werden Einzwängungen des 
Estrichs verursacht, in deren 
Folge Risse und Aufwölbun-
gen des Estrichs entstehen, 
die die Verlegung der Bo-
denbeläge beeinträchtigen. 

Da Zementestriche ein relevantes 
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Schwindverhalten besitzen, sind 
sie in der Regel durch Schein-
fugen in kleine Felder unterteilt.

Estrich auf Trennschicht
Bei dieser Verlegeart wird zwi-
schen dem tragenden Unter-
grund und dem Zementestrich 
eine Trennschicht verlegt. Trenn-
schichten sind in der Regel dün-
ne Lagen aus Papier oder Folien. 
Die neue Estrich-DIN fordert ge-
nerell eine Randfugenausbildung 
mit Randdämmstreifen auch 
bei Estrichen auf Trennschicht. 
Scheinfugen sind auch bei die-
ser Verlegeart bei Zementestri-
chen erforderlich. Auch bei Est-
richen auf Trennschicht werden 
unter Last Biegespannungen 
wirksam, deshalb müssen Bie-
gezugfestigkeit und Dicke auf 
die vorgesehene Belastung ab-
gestimmt sein. Entscheidend 
für die Tragfähigkeit ist die am 
Zementestrich erreichte Biege-
zugfestigkeit., die im Rahmen 
einer Bestätigungsprüfung ge-
prüft werden kann. Estriche auf 
Trennschicht werden durch das 
Kurzzeichen „T“ gekennzeichnet. 
Wenn beispielsweise in der 
Ausschreibung steht: CT – F 
4 – T 40 handelt es sich um 
einen Zementestrich der Bie-
gezugfestigkeitsklasse F 4 auf 
Trennschicht mit der Nenndicke 
40mm. Die Druckfestigkeit ist 
bei Zementestrichen auf Trenn-
schicht ebenfalls nicht relevant.

Verbundestrich
Beim Verbundestrich ist die 
Lastverteilschicht Zementestrich 
direkt auf den tragenden Unter-
grund verlegt. Bei dieser Ver-
legeart sind im Verbundestrich 
keine Scheinfugen und Randfu-
gen ausgebildet. Verbundestri-
che haben das Kurzzeichen „V“. 
Wenn beispielsweise in der Aus-
schreibung steht: CT – C 35 – A 

15  – V 30 handelt es sich um ei-
nen Verbund-Zementestrich der 
Druckfestigkeitsklasse C 35 mit 
dem Verschleisswiderstand A 15 
und einer Nenndicke von 30mm. 
Die Tragfähigkeit bei Verbundes-
trichen wird durch den Verbund 
mit dem Untergrund gesichert. 
Die Dicke von Verbundestrichen 
ist ohne jegliche Bedeutung für 
die Tragfähigkeit. Da an dünnen 
Estrichen die Druckfestigkeit 
nur mit grossen Streuungen er-
mittelt werden kann, empfehlen 
Fachleute im Zweifel Druck- und 
Biegezugfestigkeit zu ermitteln. 
Übrigens können Hohllagen 
die Tragfähigkeit beeinträchti-
gen. Diese Hohllagen müssen 
die Estrichleger beseitigen und 
nicht der Parkett- und Bodenle-
ger, nur weil man diese Hohlla-
gen vor oder nach der Verlegung 
der Oberbeläge festgestellt hat.

In den Erläuterungen und im 
Kommentar zur DIN 18365 wird 
ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass alle verlegereifen 
Untergründe für Parkett- und 
Bodenbelagsarbeiten in ihrer 
Festigkeit und Tragfähigkeit den 
einschlägigen DIN-Bestimmun-
gen entsprechen müssen. Der 
Auftragnehmer für Parkett- und 
Bodenbelagsarbeiten kann also 
davon ausgehen, dass die neu 
eingebauten Zementestriche die 
Anforderungen im Hinblick auf 
Festigkeit und Tragfähigkeit voll 
und ganz erfüllen. Prüfungen 
auf Druck- und Biegezugfestig-
keit sowie Haftzugprüfungen 
sind keine handwerksüblichen 
Prüfungen. Deshalb haben die 
Parkett- und Bodenleger nicht 
die Pflicht, solche Prüfungen 
vorzunehmen oder durchfüh-
ren zu lassen. Werden solche 
Prüfungen erforderlich, muss 
der Bauherr/Auftraggeber/
Architekt diese Bestätigungs-

prüfungen an dafür autorisier-
te Einrichtungen bzw. Sach-
verständige in Auftrag geben.
Parkett- und Bodenleger sind im 
Rahmen ihrer Prüfungs- und Hin-
weispflicht lediglich gehalten, die 
Oberflächenfestigkeit der Unter-
gründe daraufhin zu prüfen und 
zu beurteilen, ob die von Ihnen 
aufzubringenden Verlegewerk-
stoffe eine feste Verbindung 
mit dem Untergrund eingehen.
Durch die Untergrundvorbe-
reitung und die Verlegewerk-
stoffe wird die Estrichkonstruk-
tion/Lastverteilungsschicht nur 
nach bestem Wissen und Ge-
wissen verlegereif hergestellt. 
Der Parkett- und Bodenleger 
kann deshalb für alle Bruch-
zonen unterhalb der von ihm 
eingesetzten Verlegewerkstof-
fe keine Haftung übernehmen.
Im BEB-Merkblatt „Beurteilen und 
Vorbereiten von Untergründen 
im Alt- und Neubau Verlegen von 
elastischen und textilen Boden-
belägen, Laminat, mehrschichtig 
modularen Fussbodenbelägen, 
Holzfussböden und Holzpflaster, 
beheizte und unbeheizte Fuss-
bodenkonstruktionen“ Stand 
März 2014 heisst es im Punkt 
1.2 Besondere Hinweise für den 
Planer/Architekt: Die Prüfpflicht 
des Bodenlegers/Parkettlegers 
erstreckt sich auf den Unter-
grund (Lastverteilschicht, z.B. 
Estrich) und nicht auf darunter-
liegende Schichten (z.B. Trenn-
lagen/Dämmschichten und/oder 
Abdichtungen). Diese äusserst 
wichtige Aussage ist den meis-
ten Architekten/Planern/Baulei-
tern nicht bekannt. Deshalb ist 
es um so wichtiger, dass sie die 
Parkett- und Bodenleger kennen.

Estrichdicke
Zur Estrichdicke und zur Prüf-
pflicht der Estrichdicke wird im 
Kommentar zur DIN 18365 „Bo-
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denbelagsarbeiten“ Stand Janu-
ar 2017 folgendes ausgeführt:
Nach DIN 18353 „Estricharbei-
ten“ und DIN 18560 „Estriche im 
Bauwesen“ sind Estriche gleich-
mässig dick herzustellen, wobei 
Dickenunterschiede, die sich aus 
dem erforderlichen Ausgleich 
von Unebenheiten aus dem Un-
tergrund der Estriche (Rohbeton-
decke, DIN 18202 Tabelle 3) er-
geben, zu berücksichtigen sind.
Die Estrichdicke, insbeson-
dere bei Abweichung von der 
Nenndicke, ist dem Auftrag-
nehmer vom Auftraggeber mit-
zuteilen. Eine normgerechte 
Prüfung der Estrichdicke liegt 
nicht im Bereich der Prüf-
pflichten des Auftragnehmers.
Allerdings muss der Parkett- und 
Bodenleger die Estrichdicke 
in seinen Prüflöchern bei der 
CM-Prüfung messen. Wenn er 
hier Unregelmässigkeiten oder 
schwerwiegende Abweichun-
gen feststellt, muss er diese in 
Form von Bedenken dem Bau-
herrn/Architekt/Bauleitung mit-
teilen. Wenn beispielsweise ein 
neu eingebauter Zementestrich 
auf Dämmschicht an einer Stel-
le 80mm und an einer zweiten 
Stelle nur 20mm dick ist (alles 
schon vorgekommen), dann wird 
der Zementestrich bei 80mm 
Dicke sehr lange zum Trock-
nen brauchen, an den 20mm 
dicken Stelle ist die Tragfähig-
keit nicht mehr gewährleistet. 

Fugen und Risse
Auch bei Zementestrichen dür-
fen Fugen nicht irgendwie und 
irgendwo nach Gutdünken des 
Estrichlegers angeordnet sein. 
Die Art und die Lage der Fu-
gen müssen nach thermischen, 
schalltechnischen, optischen 
und belastungstechnischen Er-
fordernissen geplant sein. Binde-
mittel und die zu verlegende Be-

lagsart bestimmen ebenfalls die 
Fugenausbildung. Wie die Fu-
gen auszubilden sind, entschei-
det einzig und allein der Planer. 
So sollte es jedenfalls sein. Die 
Praxis sieht jedoch anders aus. 
Fugenpläne sind eine absolute 
Rarität und der Architekt/Planer 
als auch die Bauleitung sind häu-
fig noch beleidigt da offensicht-
lich überfordert, wenn ein Verar-
beiter den Fugenplan einfordert. 
Laut DIN 18560-2 sowie DIN 
18560-4, der „Schnittstellen-
koordination bei Flächenhei-
zungs- und Flächenkühlungs-
systemen in Neubauten“ und 
dem BEB Merkblatt „Hinweise 
für Fugen in Estrichen, Teil 2: 
Fugen in Estrichen und Heizest-
richen auf Trenn- und Dämm-
schichten nach DIN 18560-2 + 
DIN 18560-4“ Stand November 
2015 muss der Bauwerkspla-
ner einen Fugenplan erstellen, 
aus dem die Anordnung und die 
Art der Fugen eindeutig zu ent-
nehmen ist. Der Fugenplan ist 
als Bestandteil der Leistungsbe-
schreibung dem Ausführenden 
vorzulegen. Gerade Fussboden-
bewegungsfugen können und 
dürfen nicht vom Bodenleger ohne 
Fugenplan angeordnet werden.  

Fussbodenbewegungsfugen 
müssen genau auf den Ver-
wendungszweck hinsichtlich der 
Lage, der Breite, der Verfüllung 
und der Ausbildung in einen 
Oberbelag abgestimmt und ge-
plant werden. Dabei ist die end-
gültige Lage der Fugen vor der 
Ausführung durch den Bauwerks-
planer in Abstimmung mit allen 

Beteiligten vor Ort, z.B. in Form 
eines Koordinierungsgesprächs, 
festzulegen. Letztendlich muss 
der Bauherr entscheiden, wie 
beispielsweise die Bewegungs-
fugen, die in den Oberbelag zu 
übernehmen sind, gestaltet wer-
den sollen. Er muss entscheiden, 
ob er beispielsweise Korkstreifen 
oder ein geeignetes Fugenpro-
fil in seinen Parkettboden ha-
ben will. Wer den Bauherrn hier 
aussen vor lässt, hat sich meis-
tens viel Ärger eingehandelt.
Der Parkett- und Bodenleger 
muss durch Inaugenschein-
nahme prüfen, ob die Fugen 
gleichmässig breit, mit geradem 
Verlauf und funktionsfähig vor-
liegen. Randfugen sind nicht Be-
standteil des Fugenplanes. Bei 
folgenden Mängeln der Randfu-
gen muss der Parkett- und Bo-
denleger Bedenken anmelden:
• Bei fehlenden Rand-

d ä m m s t r e i f e n
• Wenn die Randdämm-

streifen, besonders in den 
Ecken, nicht dicht am Est-
rich und den aufgehen-
den Bauteilen anliegen

• Wenn kein ausreichender 
Überstand des Randdämm-
streifens vorhanden ist, 
der Überstand sollte we-
nigsten 10mm betragen 

Die „Krankheit“ der vom Maler 
bündig mit Oberkante Estrich 
abgeschnittenen Randdämm-
streifen wird wohl nie aufhören 
und die Parkett- und Bodenleger 
auch in Zukunft weiter begleiten.

Risse entstehen beispielsweise 
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durch Zwängungen, Überbe-
anspruchung, falsch angelegte 
Fugen, zu früh verharzte Schein-
fugen usw. Ursache sind Pla-
nungsfehler, Ausführungsfehler 
und/oder nicht bestimmungsge-
mässe Nutzung. Eigentlich ist 
dem Parkett- und Bodenleger 
ein verlegereifer Zementestrich 

bereitzustellen, dass heisst, alle 
Risse müssten kraftschlüssig ge-
schlossen sein. Die Praxis sieht 
aber anders aus. Parkett- und 
Bodenleger werden in der Regel 
beauftragt, die Risse im Zement-
estrich kraftübertragend festzule-
gen. Nach der Festlegung gilt die 
Zementestrichfläche technisch 

als rissfrei. Allerdings sollte man 
sich über die Ursache der Riss-
bildung im Klaren sein. Wenn 
beispielsweise Risse aufgrund 
zu geringer Estrichdicke ent-
standen sind, macht es keinen 
Sinn diese Risse zu verharzen.


